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Fortbildung

Homöopathie beim Zahnarzt keine
Kassenleistung 

Rechtsgrundlage und Folgerung

Stellungnahme zum Bericht im BZB 1-2/
2007, S. 56/57 von Dr. Markus Thoma
über den eazf-Fortbildungskurs „Homöo-
pathie in der zahnärztlichen Praxis“ (Re-
ferent: Dr. Hans-Lothar Amelunxen), in
dem eine missverständliche Äußerung
über die Abrechenbarkeit der Homöo-
pathie über die GKV gemacht wurde.

Homöopahtische Präparate fallen
zwar unter die alternativen Metho-
den nach SGB V, erstes Kapitel, all-

gemeine Vorschriften § 2 („Behandlungsme-
thoden, Arznei- und Hilfsmittel der besonde-
ren Therapierichtungen sind nicht ausge-
schlossen“), erfüllen aber in der Regel nicht
den Abschnitt F der Arzneimittelrichtlinien,
zuletzt geändert am 18. Juli 2006, veröffent-
licht im Bundesanzeiger Nr. 198 (S. 6749)
vom 20. Oktober 2006.
Apothekenpflichtige, nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel sind von der Versorgung
nach § 31 SGB V ausgeschlossen. Die Verord-
nung dieser Arzneimittel ist nach § 34 Abs. 1
Satz 2 ausnahmsweise zulässig, wenn die Arz-
neimittel bei der Behandlung schwerwiegen-
der Erkrankungen als Therapiestandard gel-
ten. Dies trifft für das Fachgebiet der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde bei keiner der im
Abschnitt F gelisteten schwerwiegenden und
lebensbedrohlichen Erkrankungen zu. 

Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
können als Begleitmedikation einer Hauptthe-
rapie mit zugelassenen, verordnungsfähigen
Arzneimitteln oder zur Verhinderung uner-
wünschter Arzneimittelwirkungen (UAW) so-
wie bei Kindern bis zur Erreichung des 12. Le-
bensjahres verordnet werden. Die Verordnung
ist auf das Gebiet der Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde beschränkt (sonst „fachfremd“).

Folgerung
Eine Namensverordnung von apotheken-,
aber nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln
der Anthroposophie und Homöopathie für
das Fachgebiet der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde zu Lasten der GKV ist daher in fast
allen Fällen nicht zulässig.
Eine p.c.-Verordnung scheidet ebenfalls aus,
nachdem eine einmalige Gabe von homöo-
pathischen Präparaten in der Praxis keinen
therapeutischen Nutzen verspricht und somit
die Kassenrichtlinien einer wirtschaftlichen,
ausreichenden und zweckmäßigen Behand-
lung gemäß § 12 Abs. 1 SGB V nicht erfüllt.

Dr. Dr. Erwin H. Schindler
KZVB

Anzeige




